
Anhang 11 (zu § 10 Abs. 2)
 
Grundwasser: Überwachung des mengenmäßigen Zustands 
  
1  
Messnetz 
  
Das Messnetz zur Grundwasserüberwachung ist so einzurichten und zu betreiben, dass 
  
- der mengenmäßige Zustand der Grundwasserkörper oder von Gruppen von Grundwasserkörpern 
  einschließlich der verfügbaren Grundwasserressource, 
- die von der Grundwasserbewirtschaftung hervorgerufenen Einwirkungen auf den 
  Grundwasserstand im Grundwasserkörper sowie deren Auswirkungen auf direkt vom Grundwasser 
  abhängige Landökosysteme 
  
räumlich und zeitlich zuverlässig beurteilt werden können (repräsentatives Messnetz). Parameter für 
die mengenmäßige Überwachung ist der Grundwasserstand. 
  
  
2  
Dichte und Überwachungsfrequenz des Messnetzes 
  
2.1  
Die Dichte der Messstellen des Messnetzes und die Häufigkeit der Messungen müssen die 
Abschätzung der Grundwasserstände jedes Grundwasserkörpers oder jeder Gruppe von 
Grundwasserkörpern unter Berücksichtigung kurz- und langfristiger Schwankungen der 
Grundwasserneubildung ermöglichen. 
  
2.2  
Bei Grundwasserkörpern nach § 9 Abs. 1 Satz 2 sind eine ausreichende Messstellendichte und 
Häufigkeit der Messungen zu gewährleisten, um die Auswirkung von Entnahmen und Einleitungen 
auf den Grundwasserstand beurteilen zu können. 
  
2.3  
Bei Grundwasserkörpern, die über die Grenzen der Bundesrepublik hinausreichen, müssen die 
Messstellendichte und die Häufigkeit der Messungen ausreichen, um die Fließrichtung und -rate des 
über die Grenze abfließenden Grundwassers beurteilen zu können. 
  
  
3  
Darstellung des Messnetzes 
  
Das Grundwasserüberwachungsnetz ist für den Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit in 
einem geeigneten Maßstab in einer oder mehreren Karten darzustellen.


